
Anmerkungen zur gültigen Fahrerlaubnis 

-ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten- 

 

Die Klasse B reicht für Anhänger bis 750 kg und für schwerere Anhänger, wenn 

die Gesamtmasse 3,5 Tonnen nicht überschreitet. 

Beispiel: 

 
Zul. Gesamtmasse: 2.000 kg 

 

 
Zul. Gesamtmasse: 1.490 kg 

 
 

= 3.490 kg 

 
Zul. Gesamtmasse: 2.000 kg 

 

 
Zul. Gesamtmasse: 1.501 kg 

 
 

= 3.501 kg 

 
Zul. Gesamtmasse: 1.500 kg 

 

 
Zul. Gesamtmasse: 1.800 kg 

 
 

= 3.300 kg 

 

 

Zugfahrzeug max. 
zulässiges Gesamtgewicht 

von 3.490 kg 

 

 

          
< 750 kg 
= 750 kg 

Zul. Gesamtmasse 
Anhänger: 

 

 
 

 

 

 
< 3.490 kg 
= 3.490 kg 

Zul. Gesamtmasse 
Gespann: 

 



 

Klasse B mit Schlüsselzahl 96 ist erforderlich, wenn die zulässige Gesamtmasse 

des Anhängers mehr als 750 kg und die Gesamtmasse von Fahrzeug und 

Anhänger mehr als 3,5 t und weniger als 4,25 t beträgt. 

Wir bitten außerdem um Beachtung, dass die Erweiterung „Führerschein B96“ 

in der Schweiz nicht existiert und somit dort keine Gültigkeit hat.  

 

 

 

 
< 4.250 kg 
= 4.250 kg 

Zul. Gesamtmasse: 

 

Die Klasse BE gilt für ein Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit einem 

Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse zwischen 750 kg und 3,5 t. 

Die 100 km/h Regelung bei Anhängern bis 750 kg ist nur gültig wenn das 

Zugfahrzeug ein Mindest-Leergewicht von 2500 kg hat. 

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist trotz 100 km/h Zulassung selbst 

zu prüfen, welche Höchstgeschwindigkeit in den jeweiligen Ländern gilt, die 

ggf. durchfahren werden.  

Die Prüfung der Gültigkeit, der verschiedenen Führerscheinklassen in 

Deutschland, der EU und Ländern außerhalb der EU obliegt alleine dem 

Mieter.  

 


